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1. Antragstellung und Fördervoraussetzungen
1) Als Antragsteller können regionale und lokale Verbände, Vereine, Gemeinden, Schulen und dergleichen auftreten. Ausgeschlossen sind einzelbetriebliche Förderungen und Förderungen von Einzelpersonen.

2) Die geförderten Maßnahmen zielen auf die Ermöglichung kleiner grenzüberschreitender Projekte in der Programmregion und hier insbes. auch auf die Durchführung von people-to-people Vorhaben. Grenzübergreifende Kontakte zwischen den BürgerInnen, Organisationen und Institutionen der Programmregion sollen verbessert werden. 

3) Ein Projekt ist förderfähig, wenn es einem der folgenden Themenbereiche zugeordnet werden kann:

· wirtschaftliche Zusammenarbeit

· Tourismus- und Freizeitwirtschaft

· Qualifizierung / Bildung

· Natur und Umwelt

· Zugang und Erreichbarkeit

· Gesundheit und Sozialwesen

· soziokulturelle Zusammenarbeit

4) Das Projekt ist grundsätzlich als ein grenzüberschreitendes Vorhaben zu planen und mit einem bayerischen / österreichischen Partner durchzuführen.

5) Das Gesamtkostenvolumen für das grenzüberschreitende Projekt darf  max. € 25.000,-  (=Kosten beider Partner!) betragen. 

6) Die Förderintensität aus dem INTERREG IV A – Kleinprojektefonds beträgt max. 60% und wird durch den Vorstand entschieden. Lead-Partner und Projektpartner sollten mind. 10% der Gesamtkosten aus Eigenmitteln aufbringen.
7) Jedes Projekt kann grundsätzlich nur einmal gefördert werden. Die Voraussetzung für einen nochmaligen Antrag ist eine inhaltliche Aufwertung, eine räumliche oder inhaltliche Erweiterung, eine neue Zielsetzung, etc. des Projektes.

8) Eine Förderung wird insbesondere nicht gewährt bei

· Veranstaltungen, die keinen grenzüberschreitenden Bezug haben und Folgemaßnahmen nicht erkennen lassen

· Veranstaltungen mit geringem innovativen, neuwertigen Ansatz

· Betriebskooperationen auf einzelbetrieblicher Ebene

· Projekte, bei denen bereits EU-Förderungen bewilligt wurden




9) Der Antrag muss schriftlich von beiden Partnern unterschrieben und elektronisch (per Email) bei der Geschäftsstelle der Euregio Inntal eingereicht werden:
	
	

	EUREGIO Inntal - Chiemsee - Kaisergebirge - Mangfalltal 

Geschäftsstelle 

GF Mag. (FH) Walter Weiskopf

Andreas Hofer Straße 7 A-6330 Kufstein
Tel.: +43/(0)5372/71819-193

Fax: +43/(0)5372/71819-108

Email: office@euregio-inntal.com

HP: http://www.euregio-inntal.com
	


10) Mit dem Projekt darf nicht vor der schriftlichen Antragstellung (Tag des Eingangs bei der regionalen Kleinprojektefonds-Stelle) begonnen werden. 

II. Förderzusage und Abwicklung

1) Die Förderzusage ist erst nach Beurteilung durch das Vergabegremium (Euregio-Vorstand) mit Unterzeichnung der Fördervereinbarung verbindlich.

2) Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 

3) Der Projektträger ist verpflichtet, das gesamte Projekt vorzufinanzieren. Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Vorlage von Originalrechnungen und Zahlungsbelegen sowie eines ausführlichen Projektberichtes (vorgegebene Struktur) inkl. Dokumentation. 

4) Eine Nachförderung von Projekten aufgrund von Planungsänderungen, -fehlern, Kostensteigerungen und dergleichen. ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für den unvorhergesehenen Ausfall von anderen Förderquellen.

5) Die Publizitätspflicht der EU ist in jedem Fall einzuhalten. Bei Missachtung werden Fördermittel nicht ausbezahlt. Die Euregio-Geschäftsstelle stellt Ihnen gerne einen entsprechenden Vordruck zur Verfügung! 




III. Weitere Hinweise
1) Der Förderwerber nimmt diese Hinweise zur Kenntnis und bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Antrag. Im Falle einer widmungswidrigen Verwendung werden die Fördermittel sofort zur Rückzahlung fällig und verursachter Schaden ist dem Kleinprojektfonds zu ersetzen. Bewusst falsche Angaben sind strafrechtlich relevant. Der Fördergeber behält sich entsprechende rechtliche Schritte vor. 

2) Der Förderwerber verpflichtet sich, die widmungsgerechte Verwendung zuerkannter Fördermittel durch ein Kontrollorgan des Landes Tirol, des Freistaates Bayern bzw. der Förderstelle oder der Europäischen Kommission überprüfen zu lassen.

3) Der Förderwerber erklärt, dass es sich bei dem zur Förderung eingereichten Projekt um ein sorgfältig geplantes und bearbeitetes Projekt handelt, bei dessen Erstellung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit streng beachtet wurden. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die Förderung projektgebunden ist und nicht der Projektträger als Person Gegenstand der Förderung ist. Diesem Grundsatz muss im Fall einer Eigentumsübertragung, einer Veräußerung oder der Aufgabe der Verfolgung des Projektzieles Rechnung getragen werden. 

4) Der Förderwerber erklärt sich einverstanden, dass die Daten des Förderantrages elektronisch erfasst und in den Organen der Projektpartner beraten sowie der abwickelnden Abteilung des Landes Tirol und des Freistaates Bayern sowie der Verwaltungsbehörde des INTERREG Programms Bayern-Österreich zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wird die Förderstelle ermächtigt, erforderliche Auskünfte und Abschriften für die Bearbeitung des Förderansuchens bei Behörden, Ämtern und anderen Stellen einzuholen, bzw. beim Förderungswerber einzufordern. Im Falle einer Förderung ist die Euregio-Geschäftsstelle ermächtigt, projektbezogene Angaben und Darstellungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. 

5) Die Originalbelege des Verwendungsnachweises der Fördermittel müssen beim Projektträger bis 31.12.2022 aufbewahrt werden. 

Richtlinie Vergabe und Abrechnung
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